
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/9/11 3Ob119/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1963

Norm

EO §139

EO §145

Rechtssatz

Legt ein betreibender Gläubiger Versteigerungsbedingungen vor, so brauchen Beitrittsgläubiger, auch wenn das

Verfahren hinsichtlich seiner Person eingestellt worden ist, keine neuen Versteigerungsbedingungen vorzulegen.

Entscheidungstexte

3 Ob 119/63

Entscheidungstext OGH 11.09.1963 3 Ob 119/63

EvBl 1964/33 S 48
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